
 

 

Umtausch von Führerscheinen 
 

Bis zum 19. Januar 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten 
wurden umgetauscht werden. Betroffen sind nicht nur die grauen und rosafarbenen Führerscheine, 
sondern auch Kartenführerscheine, die noch keine 15-jährige Befristung haben. 
 
 

Welche Führerscheine müssen umgetauscht werden? 
 
 

Wurde Ihr Führerschein vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt, 
richtet sich die Umtauschfrist nach dem Geburtsjahr des Führerscheininhabers. 
 

Geburtsjahr 
des Führerscheininhabers 

Umtauschfrist bis spätestens 

  

Vor 1953 19.01.2033 

1953 – 1958  19.01.2022 

1959 – 1964 19.01.2023 

1965 – 1970 19.01.2024 

1971 oder später 19.01.2025 
 
 

Wurde Ihr Führerschein nach dem 1. Januar 1999 ausgestellt, 
richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins. 
 

Ausstellungsjahr 
des Führerscheins 

Umtauschfrist bis spätestens 

 

1999 – 2001  19.01.2026 

2002 – 2004  19.01.2027 

2005 – 2007  19.01.2028 

2008  19.01.2029 

2009 19.01.2030 

2010 19.01.2031 

2011 19.01.2032 

2012 – 18.01.2013  19.01.2033 
 

Führerscheine, die nach dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, müssen nicht umgetauscht werden. 
Diese entsprechen bereits der neuen Norm.  
 
 

Wie können Sie Ihren Führerschein umtauschen? 
 
Für den Umtausch benötigen Sie: 

 ein neues biometrisches Passbild 

 Ihren bisherigen Führerschein 

 einen gültigen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass). 
 

Den Umtausch Ihres Führerscheins können Sie bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landrats-
amts Reutlingen beantragen. In einigen Städten und Gemeinden im Landkreis können Sie den 
Antrag auch im Bürgerbüro abgeben. Bitte erkundigen Sie sich, ob Ihre Gemeinde Umtausch-
anträge annimmt. Sobald Ihr neuer Führerschein abgeholt werden kann, werden Sie von der 
Führerscheinstelle oder dem Bürgerbüro informiert.  
 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Landratsamt Reutlingen, Fahrerlaubnisbehörde 
Aulberstraße 27, 72764 Reutlingen 
Telefon 07121 480-2090 
fahrerlaubnisbehoerde@kreis-reutlingen.de       Bilder: Bundesdruckerei GmbH 
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